
=

frei

Informationen zur Umweltzone Heilbronn

ab 1. Januar 2009

Informationen zur Umweltzone Heilbronn

ab 1. Januar 2009
Im Stadtgebiet Heilbronn gilt ab 1. Januar 2009 eine Umweltzone. Ab dann dürfen in der Regel nur noch Fahrzeuge mit einer Fein-
staub-Plakette in dieser Zone fahren. Die Umweltzone ist eine Maßnahme des Luftreinhalteplans, der vom Regierungspräsidium 
Stuttgart verabschiedet wurde, und soll bewirken, dass ältere Fahrzeuge abgastechnisch nachgerüstet werden.

Freie Fahrt ohne Plakette besteht für die Neckartalstraße als Durchfahrt, für die meisten Industriegebiete sowie für die Stadtteile 
Biberach und Kirchhausen. Zwei Park- und Ride-Parkplätze, Theresienwiese und Gesundbrunnen, bleiben anfahrbar. Von hier aus 
ist die Innenstadt gut mit dem ÖPNV zu erreichen.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wer darf in die Umweltzone fahren?
Alle Fahrzeuge, die eine rote, gelbe oder grüne Plakette haben, dürfen in die Umweltzone hineinfahren. Dies gilt auch für Besucher und Durchreisende. 
Nach der Kennzeichnungsverordnung sind Sonderfahrzeuge (z.B. Rettungswagen) gesetzlich befreit. Im Übrigen gilt, wer ohne Plakette fährt, verstößt 
gegen die Straßenverkehrsordnung und kann mit einem Bußgeld von 40 Euro und einem Punkt in Flensburg belangt werden.

Wo bekomme ich die Plakette und was kostet sie?
Die Plaketten sind bundesweit erhältlich. Ausgabestellen für die Plaketten sind die für die Abgasuntersuchungen anerkannten Stellen. Dies können 
auch entsprechende Werkstätten oder die technischen Kfz-Überwachungsstellen wie TÜV und DEKRA sein. Erhältlich sind die Plaketten auch bei den 
Kfz-Zulassungsbehörden. In Stadt– und Landkreis Heilbronn kostet die Plakette zwischen 5 und 6 Euro.

Wo erhalten Besucher aus dem Ausland die Plakette?
Vom Ausland aus können Plaketten bei den zugelassenen Prüforganisationen unter www.dekra.de, www.tuev.de und www.gtue.de bezogen werden. 
Dabei ist eine Kopie der Fahrzeugpapiere bzw. ein amtliches Dokument vorzulegen, aus dem das Erstzulassungsdatum und der Fahrzeugtyp (Diesel/
Benzin und Pkw/Lkw) ersichtlich ist.

Kann ich mein Fahrzeug umweltfreundlich nachrüsten?

Das ist in den meisten Fällen möglich, wird bezuschusst und spart möglicherweise sogar Steuern. Wer für sein Fahrzeug keine Plakette erhält, muss 
sich über Nachrüstmöglichkeiten informieren. Informationen erhalten Sie bei den Fahrzeugherstellern oder den technischen Kfz-Sachverständigen 
wie TÜV oder DEKRA.

Wann gibt es Ausnahmen?
Ausnahmeregelungen kommen nur in Betracht, wenn die Nachrüstung des Fahrzeugs technisch nicht möglich ist und triftige Gründe vorliegen. Anträ-
ge auf Ausnahmegenehmigung können ab sofort beim Planungs- und Baurechtsamt in der Abteilung Umwelt und Arbeitsschutz oder online gestellt 
werden. Die Nicht-Nachrüstbarkeitsbescheinigung einer für die Abgasuntersuchung zugelassenen Werkstatt, Prüforganisation (TÜV, DEKRA) oder 
technischen Prüfstelle ist beizufügen. Die Bescheinigung hat die Gültigkeit von einem Jahr. Eine einmal erteilte Ausnahme gilt auch in den übrigen 
Umweltzonen im Land.

Eine Ausnahmegenehmigung ist gebührenpflichtig und kostet zwischen 15 Euro und 106 Euro, je nachdem ob sie für eine Einzelfahrt oder für ein 
ganzes Jahr erteilt wird. Für Jahresgenehmigungen ermäßigt sich die Gebühr um 10 Euro, wenn der Antrag online gestellt wird. Nach Fertigstellung 
der Ausnahmegenehmigung kann der Bescheid gegen Barzahlung beim Planungs- und Baurechtsamt entgegengenommen werden.

Für Fahrten, die zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern oder Dienstleistungen notwendig sind, muss bis Ende 2009 kein Antrag 
auf Ausnahmegenehmigung gestellt werden. Es ist lediglich eine Bescheinigung mitzuführen, dass das Fahrzeug nicht nachgerüstet werden kann.

Technisches Rathaus

Planungs- und Baurechtsamt

Abteilung Umwelt und Arbeitsschutz

Cäcilienstraße 49, Zimmer 0.26

74072 Heilbronn

Tel. 07131 / 56-45 51 und -45 55
E-Mail: umwelt+arbeitsschutz@stadt-heilbronn.de

Sprechzeiten: Mo-Mi: 8.30 - 16.00 Uhr
 Do: 8.30 - 18.00 Uhr
 Fr: 8.30 - 12.30 Uhr

Weitere Informationen und Online-Antrag: 

www.heilbronn.de unter Verkehr & Umwelt, Umweltzone
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Beratung und Ausnahmeanträge


